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Anlage 1.

Bericht
an die

ordentliche CLandesſynocle von 1924

gemäß § 130 Ziff .1 KV .

Der der Landesſynode von 1921 erſtattete

ndelte die kirchlichen Ereigniſſe

t den Juni des Jahres 1921 . Der hier vor⸗

liegende Bericht an die Landesſynode dieſes

wird ſich daher auf den Zeitraum von da

bis zur Gegenwart erſtrecken , ſoweit es ſich um

ſtatiſtiſche Angaben handelt , auf die Kalender⸗

jahre 1920 bis 1923 . Er wird ſich darauf beſchrän⸗

ken , diejenigen Ereigniſſe des kirchlichen Lebens

herauszuheben , die vorwärts weiſen und und

unſerer Kirche und ihrer Vertretung neue Auf⸗

gaben ſtellen .

Doch ſei im Rückblick auf die durchlebten

Jahre wenigſtens einiger tief einſchneidender

Erlebniſſe der Vergangenheit Erwähnung getan .

Zu Beginn des Jahres 1923 erfolgte der Ruhr⸗

einbruch und mit ihm die Beſetzung und harte

Bedrückung weiterer Teile unſerer engeren Hei⸗

ſes ſchreiende Unrecht

über weite unſeres Volkes brachte , hat

unſere Kirche in ihrer ganzen Schwere mitgetra⸗

gen und das Ihre zu tun verſucht , die Leiden der

bedrängten Brüder zu lindern . — Am 23 . April

1923 ſtarb Großherzogin Luiſe , die Wohltäterin

unſeres Landes und treue Bekennerin des evan⸗

geliſchen Glaubens . Mit unſerem Volk ſtand

auch unſere Kirche tief bewegt an ihrer Bahre . “

—
mat . Die Not , welche die

Beim übergang zum laufenden Jahre traten

Prälat D. Schmitthenner und Geheime Oberkir⸗

chenrat D. Schenck in den Ruheſtand . Den beiden

Männern , die jahrzehntelang an herporragender

Stelle in der Leitung unſerer Kirche ſtanden ,

folgt deren Dank für ihre treue und geſegnete

Arbeit nach .

A. berblick .

1. Das bedeutungsvollſte kirchliche Ereignis der

letzten drei Jahre war ohne allen Vergleich die

Schaffung des Deutſchen Evangeliſchen

Kirchenbundes . Der Bundesſchluß erfolgte

am Himmelfahrtsfeſt 1922 am Grabe Luthers in

der Schloßkirche zu Wittenberg . Die langjährige

Sehnſucht vieler treuer evangeliſcher Herzen war

damit erfüllt . Die deutſche evangeliſche Chriſten⸗

heit bildet ſeitdem , ſoweit ſie in den Landeskir⸗

chen zuſammengefaßt iſt , zum erſten Mal ſeit

ihrem Beſtehen rechtlich und verfaſſungsmäßig

eine Einheit und iſt mit ihren 40 Millionen Kir⸗

chengliedern ſogar die größte evangeliſche Kir⸗

cheneinheit der Welt . Das Ziel des Kir⸗

chenbundes iſt , wie das in dem Geleitwort

des Oberkirchenrats bei der Bekanntgabe die⸗

ſes folgenreichen Schrittes an die Glaubensge⸗

noſſen in Stadt und Land ausgeſprochen wurde :
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bei voller Erhaltung der unverzichtbaren Selb⸗

ſtändigkeit der Einzelkirche und der Fülle ihrer

geſchichtlich gewordenen reichen Mannigfaltigkeit

die zuſammengefaßten Kräfte der deutſchen Re⸗

formationskirchen einzuſetzen für die Wahrung

der gemeinſamen Intereſſen der deutſchen evan⸗

geliſchen Landeskirchen , für die Pflege des Ge —

ſamtbewußtſeins des deutſchen Proteſtantismus

und nicht zuletzt für den Beſtand deutſch - chriſt⸗

licher Kultur auf dem Boden unſerer aus der

deutſchen Reformation herausgeborenen religiös⸗

ſittlichen Weltanſchauung . Gott gebe , daß der

Bund nun auch das , was er ſein will , werde in

Kraft des Geiſtes , aus dem einſt Luthers Refor⸗

mation gefloſſen iſt .

Einen guten Anfang damit machte nach ein⸗

jähriger , durch die wirtſchaftliche Notlage verur⸗

ſachter Verzögerung der im Juni 1924 in Bethel

bei Bielefeld , an Bodelſchwinghs Grab , tagende 1.

verfaſſungsmäßige Deutſche Evangeliſche

Kirchentag . Er trat an die Sffentlichkeit her⸗

vor durch ſeine „ Kundgebung an das deutſche

evangeliſche Volk “ ( VBl . 1924 S . 69 ff . ) , die den

großen ſozialen Fragen der Zeit gegenüber den

evangeliſchen Standpunkt kraftvoll und klar her⸗

ausſtellte . Ihre eindrucksvollen Wahrheiten , die

dem Verhalten der Kirche künftig als Richtſchnur

dienen ſollen , können unſeren evangeliſchen Ge⸗

meinden nicht oft und ſtark genug eingeprägt

werden .

Nicht unerwähnt darf auch bleiben , daß der

Kirchentag den Kreis des Kirchenbundes über

die Grenzen der Landeskirchen hinaus dadurch

erweiterte , daß er die deutſche Brüdergemeinde

in ihn aufnahm und die deutſche evangeliſche

Auslandsdiaſpora unter ſeine beſondere Pflege

ſtellte .
2. Unſere evangeliſche Landeskirche

in Baden ſtand in den Berichtsjahren in ihrem

Leben und in ihrer Entfaltung in immer ſteigen⸗

dem Maße unter dem furchtbaren Druck der von

Monat zu Monat zunehmenden wirtſchaftlichen

Not . Große Sorgen laſteten auf der Kirchen⸗

leitung , bittere Not kehrte vielfach in den Pfarr⸗

häuſern ein . Das durch Jahrzehnte ſorgſam ge⸗

ſammelte Kapitalvermögen der örtlichen und all⸗

gemeinen Fonds wie der evangeliſchen Liebes⸗

werke und Stiftungen ging großenteils bei der

raſend fortſchreitenden Geldentwertung zu

Grunde . Kirchenregierung und Oberkirchenrat

wie die in kurzen Zwiſchenräumen immer wie⸗

der tagende Landesſynode bemühten ſich ver⸗

gebens , Maßnahmen zu finden , die der Not zu

ſteuern vermöchten . Alle Verſuche ſcheiterten an

dem fortſchreitenden Verfall der Währung . Auch

jetzt , nachdem eine Feſtigung des Geldwerts ein⸗

getreten iſt , ſind die Schwierigkeiten durchaus

nicht gehoben , wie ſchon aus dem Unvermögen der

Kirchenverwaltung hervorgeht , die Pfarrgehäl⸗

ter in voller Höhe zu zahlen .

Leider hinterließ dieſe Notzeit eine weit⸗

gehende Verſtimmung des Pfarrſtandes gegen

die Kirchenleitung . Es mögen auch —wie es in

ſolchen Lagen übrigens wohl unvermeidlich iſt —

Fehler vorgekommen ſein . Was aber die finan⸗

ziellen Maßnahmen betrifft , wird heute wohl all⸗

gemein zugeſtanden werden müſſen , daß Mittel ,

die die Not hätten abwenden können , unter den

damaligen Verhältniſſen nicht zu finden waren .

Es wird Sache der Landesſynode ſein müſſen ,

das geſchwundene Vertrauen wieder herzuſtellen .

Im übrigen aber offenbarten dieſe ſchweren

Monate — neben manchen unguten Erſcheinun⸗

gen — doch weithin eine Kraft ſtandhaften Tra⸗

gens in den Pfarrhäuſern und eine große Bereit⸗

willigkeit der evangeliſchen Kirchengenoſſen , für

den bedrängten Pfarrſtand einzutreten , die freu⸗

dige Hoffnung auch für die Zukunft erwecken .

Mit Recht ſah ſich der im Februar dieſes Jahres

tagende Landesſynodalausſchuß veranlaßt , im

Blick auf die geleiſtete Hilfe ein warmes Dankes⸗

wort an das evangeliſche Kirchenvolk zu richten .

3. Stark bedroht ſchien die evangeliſche Kirche

Deutſchlands durch die Austrittsbewe⸗

gung , die nach dem Kriege beſonders in man⸗

chen Teilen Nord - und Mitteldeutſchlands ein⸗

ſetzte und über 900 000 Kirchenglieder der evan⸗

geliſchen Kirche entzog . In Baden gewann die
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Bewegung bis zur Stunde keine bedeutende

Kraft . Es lag zwar in den Zeitverhältniſſen , daß

ſich die Austritte mehrten . Vielfach zogen die

außerkirchlichen Religionsgemeinſchaften ihre

Anhänger , die ſchon lange innerlich zu ihnen ge⸗

hörten , vollends zu ſich hinüber . Auch die Nei⸗

gung , der ſteigenden Kirchenſteuer ſich zu ent⸗

ziehen , ließ manchen den Austritt ſuchen . Da⸗

neben fehlte ſelbſtverſtändlich auch nicht die Ab⸗

lehnung jeder Religion oder doch des chriſtlichen

Gottesglaubens . In den Berichtsjahren iſt , wie

aus der untenſtehenden überſicht zu erſehen , ein

ſtarker Rückgang der Bewegung eingetreten .

Während im Jahre 1920 , dem Höhepunkt der

Austritte , lieder unſere Landes⸗

kirche verließen , waren es im Jahre 1921 noch

„ um dann 1922 auf 840 und 1923 auf 762 zu

ſinken . Auch die ſtark geſteigerte Kirchenſteuer

hat bis jetzt kein neues Anwachſen der Austritte

hervorgerufen . Bemerkenswert iſt aber , daß der

Austritt zu den ſonſtigen chriſtlichen Gemein⸗

ſchaften gegen früher eher etwas gewachſen , da⸗

gegen der zu den Freireligiöſen und Religions⸗

1655 Kircher

im Jahr in Fällen hierunter Ehepaare

1921 1415 174

1922 840 84

1923 %0 762 87

Zuf. 3017 345

Jahresdurchſchnitt 1005,7 ＋15

„ 1914/20 487,4 60,4

Von den Austritten waren :

3

loſen zurückgegangen iſt , nämlich von 1243 im

Jahre 1920 auf 327 im Jahre 1923 .

Die übertritte zur evangeliſchen Kirche

ſind bis zum Jahre 1921 mit 371 Fällen beträcht⸗

lich geſtiegen . Von da an gehen auch ſie wieder

zurück . Der Hauptteil kommt auch heute noch

von der katholiſchen Kirche . Die Verluſte der

evangeliſchen Kirche ihr gegenüber ſind weitaus

geringer und nehmen neuerdings wieder ab .

Von einem Abſtrömen der Volksmaſſen zum Ka⸗

tholizismus iſt nichts wahrzunehmen . Auch von

den Freireligiöſen und Religionsloſen macht ſich

neuerdings ein ſtärkeres Zurückkehren zur evan⸗

geliſchen Kirche bemerklich . Aufs Ganze geſehen

kann man wohl ſagen , daß ein Beharrungszu⸗

ſtand eintreten zu wollen ſcheint , immer voraus⸗

geſetzt , oͤaß unvorhergeſehene Ereigniſſe die Sache

nicht wieder in Fluß bringen .

Die genauen Zahlen der Austritte und über⸗

tritte ſind folgende :

d. Austritte aus der evang . ⸗prot . Landes⸗

kirche vor den Bezirksämtern nach Maßgabe der

kirchenſteuergeſetzlichen Vorſchriften

Zahl der Fälle , in denen dieZahl der Fälle , in denen
rittserklärungen gemäßdie Austrittserklärungen auch Au

für Kinder unter 16 Jahren Art . 19 desOrtskirchenſteuer⸗
abgegeben wurden geſetzes unwirkſam waren

205 1

69 1

387 2

129 0,7

75 14

verbunden mit Übertritt zu

88 Katholiken Gemeinſchaften

1921 103 355

1922 ＋E7 255

1923 %̇ 88 345

Zuſ . 308 955

Jahresdurchſchnitt 102,7 318 ,

„ 1914/20 48,7 101,7

ſonſtigen chriſtlichen
en nicht chriſtlich en

oder ohne Über⸗Juden ˖
tritt zu einer Gemeinſchaft

950

7 461

3 327

17 1738

5,7 579 ,

2,9 334,1

) Die Angaben für den Kirchenbezirk Pforzheim⸗Land , deſſen Bericht ausſteht , beruhen auf Schätzung .
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b. Austritte , die ohne Beachtung der kir⸗

chenſteuergeſetzlichen Vorſchriften erfolgten , ſo

ſonſtigen chriſtlichen

2weit ſie zur Kenntnis der Pfarrämter und Pa⸗

ſtorationsſtellen kamen :

mit Übertritt zu

chriſtl
todeim Jahr im ganzen Katholiker Gemeinſchaften einer Gemeinſchaft

1921 9 3 6

1922 1

1923⁰%0 2 3 —

Zuſ . 12 7 6

Jahresdurchſchnitt 4 2,3 2

„ 1914/⁰20 4,7 2,7 1,6 0. 4

c. Übertritte zur evang . ⸗prot . Landeskirche :

übergetreten von

im Jahr im ganzen Katholiken Angehörigen ſonſtiger
chriſtlichen Gemeinſchaften

Angehörigen ſonſt
chriſtl. Gen
ſolchen, diJuden

nicht ange

1921 371 327 17 7 20

1922 326 276 17 5 28

1923 %0 287 215 22 5 15

Zuf . 984 818 56 17 93

Jahresdurchſchnitt 328 272,7 18,7 5,7 31

„ 1914/20 198,4 160,9 7,4 6,1 24

4. Daß die außerkirchlichen Gemein⸗

ſchaften in dieſen für ſie ſo außerordentlich

günſtigen Zeiten nicht untätig ſein würden , lag

in der Natur der Dinge . Beſondere Sorge berei⸗

ten ſolche Sekten , die zwar den chriſtlichen Cha⸗

rakter für ſich in Anſpruch nehmen , tatſächlich

aber vom Weſen des Chriſtentums ſich ent⸗

fernen , wie Neuapoſtoliſche und Ernſte Bibel⸗

forſcher . Der Beſcheid auf die Bezirksſynoden

des Jahres 1922 ſpricht ſich über ihre Behandlung

folgendermaßen aus : Verwirrte und gärende

Zeiten , wie die jetzige es iſt , ſind ſtets für

chiliaſtiſche , okkultiſtiſche und andere Schwärme⸗

reien beſonders empfänglich geweſen . Auf den

Synoden wurde ſehr nachdrücklich betont , daß

man auf dieſe Erſcheinungen ein ſcharfes Auge

haben und ihnen nachgehen und entgegentreten

müſſe . Ob dazu beſondere Vorträge veranſtaltet

werden , muß nach den örtlichen Verhältniſſen

entſchieden werden . Abgeſehen davon hat die

*) Die Angaben für den Kirchenbezirk Pforzheim⸗Land , deſſen Bericht ausſteht , beruhen auf Schätzung .

Predigt immer wieder Anlaß , wie die Sünde zu

ſtrafen , ſo den Irrtum aufzudecken ; auch die Ge⸗

legenheit der Chriſtenlehre und des Religions

unterrichts in der Fortbildungsſchule iſt nicht zu

verſäumen . Dabei iſt darauf zu achten , daß neben

der Zurückweiſung irriger Vorſtellungen z. B .

von Gott , von Chriſtus und falſchen Lehren , z. B .

von der Sünde , von der Erlöſung , die evange⸗

liſche Wahrheit ſtets und zugleich klar herausge⸗

ſtellt werde , und zwar in ihrer grundſätzlichen

Sigenart .
5. über das Verhältnis zu den innerkirch⸗

lichen Gemeinſchaften äußert ſich der ge⸗

nannte Synodalbeſcheid ( VBl . 1924 S . 11 ) dahin :

Wenn behauptet worden iſt , daß es nicht an

Anzeichen fehle , öͤaß dieſe der Kirche ſich zu

entfremden drohen , ſo darf demgegenüber

doch immer noch darauf hingewieſen werden ,

daß das Gefühl der Zuſammengehörigkeit ,

ja die Einſicht von der Notwendigkeit in



der Kirche bleiben zu müſſen , ſich als der

ſtärkere Zug bis jetzt bewährt hat . Das

bleibt hoffentlich ſo. Man wird vonſeiten der

Kirche den Gemeinſchaften die Anerkennung

nicht verſagen , daß ſie gewiſſe beſondere religiöſe

und religiös⸗geſellige Bedürfniſſe befriedigen ,

und Eiferſüchteleien ſollten zwiſchen der ecclesig

und der ecclesiola jedenfalls ausgeſchloſſen

U bleiben .

6. Wie ſich die Lage der katholiſchen

Kärche gegenüber entwickelt hat , wird in beſon

derem Bericht dargelegt werden

B. Geſetzgebun

2 ) Verordnungen der

tedenen Tagungen

6 inn ſich die nachſtehende

überſicht au nige Bemerkungen beſchränken .

Die Kirchenverfaſſung hat einzelne

ungen erfahren : § 134 durch G. v. 7. 3. 1922

S. 30 , § 25 durch G. v. 30 . 1. 1923 VBl .

§ 126 durch G. v. 17. 3. 1924 VBl . S . 34 .

den des Oberkirchenrats und der

* wird der vom Landesſynodal⸗

5
einge eſet zte Sonderausſchuß berichten ;

von Material über die Verhält⸗
1 niſſe in den anderen Landeskirchen ie ſehr be —

5 achtliche Geſichtspunkte ar ufweift, wird der Lan⸗

desſynode vorgelegt . Der Landes⸗

155 ſynodalausſchuß ſelbſt kann durch die zeitliche
e⸗

Beſchränkung , die ihm das kirchl . Geſetz ( VBl .

e⸗ 1923 S . 58 ) und die ſtaatl . Anerkennung ( VBl .

n 1924 S . 5) auferlegt hat , als erledigt angeſehen

werden . Allgemeine Anordnungen zum Vollzug
h⸗ der Kirchenverfaſſung ſind nicht erforderlich ge⸗
e⸗ weſen . Von der Ermächtigung , für Nebenorte

Vertreter mit beratender Stimme in den Kirchen⸗
m gemeinderat hereinzuziehen ( VBl . 1921 S . 62 ) ,

haben nur ſehr wenige Kirchengemeinden Ge⸗

er brauch gemacht . Im großen und ganzen ſcheint

8 man ſich mit der Vereinfachung der örtlichen

it, Körperſchaften abgefunden zu haben .

in 2. Im Dienſtgeſetz wurden geändert : die

§88 3, 5 u . 8 durch G. v. 7. 3. 1922 VBl . S. 30 und

5

§ 8 ( Höhe der Geldſtrafen ) durch G. v. 9. 3. 1923

VBl . S . 49/58 . Die von der Landesſynode zu be⸗

ſtellenden Mitglieder des Dienſtgerichts ſind neu

zu wählen ( §8 10 u. 30 d. G. ) .

3. Durch die Prüfungsordnungv . 13 .

1921 VBl . S . 65 und e Pfarrkandida⸗
tenordnun 8 vom 23 . 3. 1922 VBl . S . 57 ( nebſt

den Ergänzungen v. 21 . 11 . 1922 VBl . S . 136 und

31. 1. 1923 VBl . S . 14 ) wurden die Rechtsver⸗

hältniſſe der jungen Geiſtlichen unter Feſthal⸗

8
des Bewährten neugeordnet .

4. Das Recht der P atron atspfarreien

iſtſt iebt neu geordnet döͤurch VO. v . 6. 7. 1921 VBl .

31 für die — und durch VO . v.

26 . 10. 1922 VBl . S . 130 für die ſtandesherrlichen

Patronate — wie es ſcheint — in allgemein be⸗

N
friedigender Weiſe . Die Frage der Patronats⸗

pfarreien hat damit einen vorläufigen Abſchluß

erfahren , der vorhalten dürfte , bis das Inſtitut ,

nachdem ihm durch das ſtaatliche Stammgüter⸗

aufhebungsgeſetz vom 18 . 7. 1923 die ſichere Un⸗

terlage entzogen wurde , allmählich von ſelbſt

verſchwindet . Auf das Patronat über Bofsheim

hat Fürſt von Löwenſtein⸗Wertheim⸗Roſenberg

verzichtet , das Patronat über Gemmingen iſt

durch Vergleich , der zur Beendigung eines 12⸗

jährigen Rechtsſtreites abgeſchloſſen wurde , auf⸗

geboden . worden .

5. Der Zuſammenſchluß der deutſchen evang .

Landes 3 zum Kirchenbund iſt ſchon er⸗

wähnt . Hier iſt noch beizufügen , daß Baden im

Kirchenausſchuß mit Heſſen und der Pfalz zuſam⸗

men mit zwei Stimmen vertreten iſt . Die Stimm⸗

führung iſt durch Vereinbarung ſo daß ſie

bis 1. 7 . 1926 Heſſen und Baden , bis 1. 7. 1929 Heſ⸗

ſen und der Pfalz , bis 1. 7. 1932 Heſſen Baden

und bis 1. 7. 1935 Baden und der Pfalz zuſteht .

Der Kirchenausſchuß hat eine ſehr umfaſſende

Tätigkeit entfaltet ; der Kirchenpräſident , der auch

Nitglied des Schul⸗ - Sonderausſchuſſes iſt , war

durch die mehrtägigen Sitzungen in Berlin häu⸗

fig in Anſpruch genommen .

über die Verhältniſſe im Kirchenbund und

den andern Landeskirchen berichtet fortlaufend
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die neue Zeitſchrift „ Das Evangeliſche

Deutſchland “ , die viel mehr , als es der Fall

iſt , auch bei uns beachtet werden ſollte .

Zur ſtaatlichen Geſetzgebung auf kirchenrecht⸗

lichem Gebiet iſt folgendes zu ſagen :

6. Die Frage der religiöſen Kindererziehung

hat durch das R . G. v. 15 . 7. 1921 ( VBl . S . 99 )

einen auch für die evang . Kirche annehmbaren Ab —

ſchluß gefunden . Klagen über den Vollzug oder die

Wirkung ſind nicht zur Kenntnis der Oberkir⸗

chenbehörde gekommen . Die kath . Kirche ſucht be⸗

kanntlich durch Eid ( Bayern und Württemberg )

oder durch ſchriftlichen Revers die Durchführung

der ſtrengen familienrechtlichen Vorſchriften

des codex juris canonici zu erreichen , mit frag —

lichem Erfolg . Der Oberkirchenrat hat in einem

Rechtsgutachten an den Deutſchen Evang . Kir⸗

chenausſchuß die Frage , ob etwa auch evangeli —

ſcherſeits die Verletzung der Pflicht evangeliſcher

Kindererziehung mit kirchenrechtlichen Nachteilen

zu beſtrafen iſt ( abgeſehen von dem ſchon beſte⸗

henden § 10 Abſ .2 Ziff . 6 unſerer KV . ) , verneint ,

da hier nicht mit ſtarrem Rechtszwang , ſondern

mehr durch nachgehende Seelſorge , Ausbau der

Gemeindeorganiſation und Heranziehung des

evang . Vereinsweſens zwecks Stärkung des

evang . Bewußtſeins und überwachung der ge —

fährdeten Gemeindeglieder zu helfen ſein dürfte .

7. Die Vorſchriften über den Schutz der Sonn⸗

und Feiertage haben eine unweſentliche Ande⸗

rung im 87 Abſ . 3 der VO . vom 18 . 6. 1892 er⸗

fahren ( VBl . 1923 S . 15 ) . Im übrigen ſind

die früheren Vorſchriften voll in Geltung . Ins⸗

beſondere wurde der Schutz des Buß⸗ und Bet⸗

tags , der da und dort unter ſportlichen Veran⸗

ſtaltungen zu leiden hatte , ſtaatlicherſeits grund⸗

ſätzlich als fortbeſtehend anerkannt .

C. Aufbau der Kirche .

1. Das beſte Mittel , den Zuſammenhalt und

die Wirkſamkeit der Kirche zu fördern , liegt in

ihrem Aufbau . Er hat in den Berichtsjahren

trotz der Ungunſt der Zeiten nicht geruht . Zwar

Kirchenbauten — um bei dieſem Außerlich⸗

ſten zu beginnen — waren angeſichts der wirt⸗

ſchaftlichen Verhältniſſe nur in ſehr beſchränktem

Maße möglich . Doch konnte die Kirchengemeinde

Mannheim wenigſtens ein bedeutſames Unter⸗

nehmen durchführen , die Errichtung der Melanch —

thonkirche , richtiger des Gemeindehauſes dieſes

Sprengels , das , bis der eigentliche Kirchenbau

unternommen werden kann , als Kirchenraum

eingerichtet iſt . Die Einweihung des wohlgelun⸗

genen Baues erfolgte am 11 . Nov . 1923 ; am 18.

Mai 1924 konnte auch die Orgel in Gebrauch ge —

nommen werden . Sonſt beſchränkte ſich , ſoweit

unſere Kenntnis reicht , die Bauarbeit meiſt auf

die allerdings infolge der langen Kriegszeit ſehr

notwendig gewordenen Herſtellungen an Kirchen

und Pfarrhäuſern . Es wäre dringend zu wün⸗

ſchen , daß die wirtſchaftlichen Verhältniſſe bald

wieder eine größere Bautätigkeit ermöglichten .

Zumal der Bau etlicher Pfarrhäuſer iſt zu einer

brennenden Notwendigkeit geworden . Karlsruhe

hat damit inſofern einen Anfang gemacht , als es

ein Haus ankaufte und zum Pfarrhaus ein⸗

richtete .

ö 2. Erhebliches wurde geleiſtet in der Wieder⸗

beſchaffung der im Krieg beſchlagnahmten Glok⸗

ken . Wohl die meiſten Gemeinden haben jetzt

ihr Geläute wieder erſetzt und durchgängig zeig⸗

ten ſich ihre Glieder ſehr bereit , gerade für die⸗

ſen Zweck recht erhebliche Opfer zu bringen .

Kläglich wurde dagegen die Hoffnung derer zu

Schanden , die damit rechneten , daß das Reich et⸗

was weſentliches für die Wiederherſtellung der

Glocken tun werde . Zwar hatte ſich die Reichs⸗

regierung nach langen Verhandlungen bereit er⸗

klärt , den Kirchen als Erſatz für die in der

Kriegszeit abgelieferten Geläute aus den noch

vorhandenen Reſtbeſtänden Glockenmetall zur

Verfügung zu ſtellen . Die Kirchen ſahen ſich aber

außer Stand , auf die vom Reiche dabei geſtellten

Bedingungen einzugehen . Das Reich überließ

darauf die Reſtbeſtände den Ländern zur Ver⸗

teilung unter ihre Kirchen . Dabei wurden die

noch vorhandenen unzerſchlagenen Glocken un⸗

mittelbar abgegeben , das übrige Material durch



Er⸗

un⸗

urch

die Reichstreuhandͤgeſellſchaft verkauft und der

Erlös den Ländern zugewieſen . Die badiſche Re

gierung verteilte den ihr zufallenden Anteil im

Verhältnis von 1 zu 2 unter die beiden Kirchen ,

was dem Verhältnis der von beiden abgelieferten

Glocken entſpricht . Auf die evang . Landeskirche

entfiel dabei ein Drittel des badiſchen Anteils ,

das ſind vier kleine Glocken von 117 bis 82 Kilo

und 389 498 PM . 03 Pf . in bar . Zu letzterer

Summe kam noch ein Betrag von 8 269 PM

58 Pf . aus ſolchen Glocken , die ſich bei der Über

gabe als völlig unbrauchbar erwieſen und daher

verkauft werden mußten

Die vier Glocken wurd an beſonders bedürf —

ge Kirchengemeinde bgegeben . Der verblei⸗

767 PM . 61 Pf . iſt im

ten Metallmenge ſo

ering ; auf Kilo abgelieferten Glocken⸗

tur etwa 1 PM . kommen würde ,

keine Gemeinde einen irgendwie namhaften

Die Kirchenregierung beſchloß

daher die Summe als Glockenhilfsfonds zu ver⸗

wenden , aus dem bedürftigen Gemeinden Bei⸗

lfe ur Glockenbeſchaffung gewährt werden

ollten zehn Gemeinden wurden darauf mit

Beihilfen von 100 000 —10 000 PM . unterſtützt ,

durchweg ſolche , welche auch tatſächlich ihre Glok —

ken gleich beſchafften . So iſt das Geld wenigſtens

nicht der Entwertung anheimgefallen .

3. Auch die Proſpektpfeifen der Orgeln ,

die im Krieg gleichfalls abgeliefert werden muß —

ten , ſind faſt überall wieder erſetzt . Doch iſt im⸗

mer noch eine Anzahl von Kirchen vorhanden , in

denen die leeren Gehäuſe den Beſucher unerfreu⸗

lich angähnen .

4. Weit bedeutſamer als dieſe baulichen Lei⸗

ſtungen iſt ſelbſtverſtändlich , was während der

drei Jahre durch Vermehrung der geiſtlichen

Kräfte geleiſtet wurde . Es wurden ( ſeit 1. Ja⸗

nuar 1921 ) folgende neue geiſtliche Stellen

errichtet :

à. 2 Pfarreien , nämlich in Oberſchüpf ( VBl .

1921 S . 103 ) und Mannheim Melanchthon⸗

Pfarrei⸗Oſt ( VBl . 1922 S . 126 ) ;

7

b. 2 Vikariate , nämlich in Tiengen , Amt

Waldshut ( VBl . 1921 S. 103 ) und in Karls⸗

ruhe - Mühlburg ( VBBl. 1921 S. 108 ) . In

Ausſicht ſteht eines in St . Ilgen .

Dieſe geringe Zahl neuerrichteter geiſtlicher

Stellen zeigt deutlicher noch als die mangelnden

Kirchbauten die Notlage , in welche die Kirche

durch die ungünſtige Entwicklung der wirtſchaft

lichen Verhältniſſe gekommen iſt . Was zuſtande

kam , iſt angeſichts der großen Aufgaben , die be⸗

ſonders in dͤen Städten vorliegen , völlig unge⸗

nügend .

5. Einen gewiſſen Erſatz kann man in der

neuen Beſtimmung für die Pfarr⸗

kandidaten erblicken . Durch VO . v. 21 . Nov .

1922 ( VBl . S . 136 ) wurde nämlich feſtgeſetzt , daß

die Pfarrkandidaten während des 1. Jahres der

Probedienſtzeit ſtatt des Gehaltes nur einen Un⸗

terhaltszuſchuß erhalten . Auf dieſen bleiben ſie

auch nach Ablauf des erſten Probedienſtjahres

angewieſen , ſofern ſie noch nicht auf einer ſtän⸗

digen mit Gehalt verbundenen Stelle verwendet

ſind . Dieſe Beſtimmung wurde urſprünglich

mit Rückſicht auf die zahlreichen unverwendeten

Pfarrkandidaten geſchaffen , für die keine Stellen

vorhanden waren und die man in den wirtſchaft

lich ſchweren Zeiten nicht mittellos ſtehen laſſen

wollte . Tatſächlich entwickelte ſich daraus eine

Einrichtung , die unter den gegenwärtigen ſchwe⸗

ren Verhältniſſen für die Kirche einfach unent

behrlich iſt . Durch die vermehrte Arbeit , die in

den letzten Jahren an nicht wenigen Orten an⸗

gewachſen war , wurde die Zuweiſung einer wei⸗

teren Kraft nötig , ohne daß die Landeskirche oder

die Kirchengemeinde imſtande waren , die Mittel

für eine Vikarsſtelle zu beſchaffen . In dieſen

Fällen wurde dem Pfarramt ein Pfarrkandidat

zugewieſen . Die auf dieſe Weiſe beſchäftigten

Pfarrkandidaten erfüllen alſo die Obliegenhei⸗

ten eines Vikars . Von den ſeit Frühjahr 1923

aufgenommenen 24 Pfarrkandidaten fanden einer

auf einer Vikariatsſtelle ( vorübergehend ) , 3 als

Krankheitsvikare , die übrigen in der genannten

Weiſe Verwendung . Man kann ruhig ſagen ,
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daß dieſer Ausweg — ſo unerfreulich er auch an

ſich iſt — der Kirche es allein ermöglicht hat ,

ihren Aufgaben einigermaßen gerecht zu werden .

Nur auf dieſem Wege war es auch möglich ,

für die wichtige Seelſorgearbeit im

erholungsheim auf dem Heuberg eine eigene

Kraft zu ſtellen .

6. Eine Verwendung fanden die Pfarrkandi

Kinder

daten ferner in recht erheblichem Maße als

Religionslehrer an höheren Schu

len . Für ſolche waren von Alters her

9 ͤplanmäßige Stellen alter Ordnung vor

handen , zu denen im Jahr 1920 fünf weitere

planmäßige Stellen neuer Ordnung gekommen

waren . Von erſteren fielen 4 dem Abbau zum

Opfer . Nur eine einzige , die am Gymnaſium in

Karlsruhe , wurde in eine planmäßige Stelle

neuer Ordnung umgewandelt und wieder beſetzt .

Die übrigen 3 und 5 weitere , unumgänglich not⸗

wendig gewordene hauptamtliche Religions⸗

lehrerſtellen werden durch unſtändige Geiſtliche

verſehen , die nach einer neuerlichen Außerung

der Unterrichtsverwaltung nicht als

diener ſondern als Kirchendiener anzuſehen ſind .

7. Als hauptamtliche Religionslehrer

an Fortbildungsſchulen fanden ferner

12 Kräfte Verwendung , 3 Pfarrer,7 unſtändige

Geiſtliche , eine Theologin und ein ehemaliger

Miſſionar , die beiden letzteren in Mannheim .

Von ſolchen Religionslehrern ſind 4 in Mann

heim , 3 in Heidelberg , 2 in Karlsruhe , je einer

in Durlach , Freiburg und Pforzheim tätig .

8. Auch die landeskirchlichen P farr

ſtellen haben ſich in der Berichtszeit vermehrt .

Zu den beſtehenden örtlichen Jugendpfarräm⸗

Staats

tern in Mannheim und Karlsruhe und dem

neuerdings wiederbeſetzten in Pforzheim kam

ein weiteres in Freiburg , das aber nicht beſetzt

wurde und an deſſen Stelle jetzt ein Wohlfahrts

pfarramt tritt . Auch die anderen örtlichen Ju

gendpfarrämter wurden neuerdings mit der Lei⸗

tung des Wohlfahrtsdienſtes in ihren Gemein

den betraut . Das von der Landesſynode von

1921 genehmigte Landes jugen dpfarramt

wurde im Okt . 1922 beſetzt und mit dem Amte

eines 2. Vereinsgeiſtlichen des Badiſchen Landes⸗

vereins für Innere Miſſion verbunden . Im

April dieſes Jahres endlich wurde der 1. Ver⸗

einsgeiſtliche des badiſchen Landesvereins zum

Landeswohlfahrtspfarrer ernannt . Die

beiden Geiſtlichen wurden zugleich zu Geſchäfts⸗

führern des Evang . Landeswohlfahrtsdienſtes

beſtimmt .
9. Neugeſchaffen wurde auch das Amt eines

kirchlichen Evangeliſt Hilfsgeiſtlicher

Bauer , welcher ſeit in dieſer Arbeit tätig

war und Anfang 1923 unter die Pfarrkandidaten

der Landeskirche aufgenommen wurde , betreibt

ſeit Juni 1923 dieſe Arbeit im landeskirchlichen

Dienſt ( VBl . 1923 S . 34 f . ) .

10. Dem Aufbau der Kirche ſoll auch die in

einer apolo —

die
jüngſter Zeit erfolgte

ſchengeti Landes für 22

Aouen Konveaun Qe̊eoitit
dienen , deren Leitung4* Nasc 2

Kirche Badens

Weckeſſer in Karlsruhe betrautDr .

wurde . Der Abwehrkampf gegen die religions

bderevangeliſchen Strömungen

Prof . a. D

mi 1feindlichen und

der Zeit macht einen Mittelpunkt der kirchlichen

Abwehrarbeit notwendig . Wie der geſamte

deutſche Proteſtantismus einen ſolchen in der

apologetiſchen Abteilung des Zentralausſchuſſes

für Innere

Hheraiſ
bergi

Miſſion in Berlin und die württem

ihrer apologetiſchenNachbarkirche in

Zentralſtelle in Stuttgart beſitzen , erſcheint ſie

auch für Baden unentbehrlich . Sie ſoll Aus

kunftsſtelle für alle einſchlägigen Fragen ſein

und eine
ft

der im AbwehrArbeitsgemeinſchaft

kampf tätigen Evangeliſchen zu bilden ſuchen , die

die nötigen Redner für etwaige Auseinander

ſetzungen ſtellt .

11.

erſichtlich , die

kirchlichen Arbeit in S

Kräften . Das Gemeindepfarramt allein

den Anforderungen der Zeit nicht8

die ſich mehr und mehr entwickelnden Teilgebiete

Das Kennzeichen dieſes Aufbaus iſt , wie

fortſchreitende Gliederung der

ondergebiete mit eigenen

genügt
FahRR Niir

mehr . Ful

werden beſondere , in ſie eingearbeitete Fachleute

Das iſt eine Erſcheinung aller Ge⸗
erforderlich .



biete des öffentlichen Lebens . Die evang . Kirche

kann ſich dieſer Entwicklung nicht wohl entzie⸗

hen . Die kath . Kirche iſt darin ſchon viel weiter

gelangt .

12. Anhangsweiſe geben wir noch eine Über⸗

ſicht über die Veränderungen , die im Perſo⸗ —

nalbeſtand der Geiſtlichen und in der

Beſetzung der geiſtlichen Stellen
i

der Zeit vom 1. Januar 1921 bis zum 1. Januar

1924 eingetreten ſind :

Der Zugang zu unſerer Geiſtlichkeit , welcher

vom Frühjahr 1914 bis einſchließlich Spätjahr

1920 , alſo in 14 Hauptprüfi n en 97 ,

durchſchnittlich 6,9 betrager eiſt in den

6 Hauptprüfun 1 bis ein

9 , alſo durch⸗

bliche Zunahme

ben 7 Miſſionare nach be

ſtandenem Kolloquium und ein Hilfsgeiſtlicher

unter die badiſchen evang . Pfarrkandidaten auf⸗

genommen . In den Dienſt der Landeskirche tra⸗

ten 4 Geiſtliche von außerbadiſchen Landeskir⸗

chen ( 3 Elſaß , 1 Südrußland ) . Zur Aushilfe her

angezogen wurden 3 Geiſtliche , 2 Prediger , 1 Miſ

ſionar , 2 Miſſionskandidaten ; 3 dieſer Aushelfer

ſchieden bald wieder aus ; auch von den im kirch

lichen Dienſt befindlichen Miſſionaren traten 3

wieder aus .

Geſtorben ſind 30 Geiſtliche , nämlich 14 Pfar

rer im Di 1in den Staatsdienſt übergetre

tener Pfarrer , 1 rrverwalter und 14 Pfarrer

im Ruheſtand .

auf Anſuchen entlaſſen 15 Pfarrer und 3 unſtän⸗

dige Geiſtliche , ausgeſchieden iſt 1 Pfarrer

öon 89 H 101

ſteht ſomit ein Abgang von ( 14 ＋ 1 1＋ 9

15 ＋ 1

Dem Zugang

44 entgegen .

Auf 1. Januar 1924 beſtanden 444 Pfarrſtellen ,

von denen 420 beſetzt waren , 12 nachbarlich oder

durch Pfarrer im Ruheſtand verſehen und 12 ver

waltet wurden .

Zu den 420 Pfarrern kommen 5 Pfarrer der

Landeskirche , 8 Pfarrer , die für den Dienſt in

9

Vereinen und Anſtalten , insbeſondere der In⸗

neren Miſſion beurlaubt ſind , und 4 aus den

Geiſtlichen der Landeskirche hervorgegangene

Pfarrer an Staatsanſtalten . Unſtändige Geiſt⸗

liche waren auf 1. Januar 1924 142 vorhanden ,
127 im Dienſt , 15 zu dieſer Zeit nicht verwendet .

Erledigt wurden in der Berichtsperiode 66

Pfarreien , davon durch Verſetzung 35 , durch Zu⸗

ruheſetzung 7, durch Entlaſſung 1, durch Entlaſ —

ſung auf Anſuchen 9, durch Tod 14 . Dazu kom

men noch 6 neu errichtete Pfarrſtellen .

Pfarrbeſetzungen haben ſtattgefunden : durch

Gemeindewahl 26 , durch Patronatsherrſchaft 4,

durch Patronatsherrſchaft im Weg beſonderer

Vereinbarung 7, nach dem Ternaverfahren 3,

durch Kirchenregierung nach Verzicht des Pa⸗

trons 4, nach 8 65 KV . 27ꝙ, nach §8 66 Abſ . 1 Ziff . 2

KV . 1, nach § 66 Abſ . 1 Ziff . 3 KV . 9, nach 8§ 69

KV . 2, zuſammen 83 .

Erſtmals zur endgültigen Anſtellung gelang⸗

ten durch Gemeindewahl 13, durch Ernennung

nach § § 65 , 66 , 69 KV . 16, auf Patronatspfarreien

12, zuſammen 41 .

Verſetzt wurden 40 Pfarrer , nämlich durch Ge

12, durch Ernennung nach § 8 65 , 66meindewahl

KV. 23, durch Ernennung nach Verzicht des Pa —

trons 2, im Weg beſonderer Vereinbarung mit

der Patronatsherrſchaft 2, durch Ernennung des

Patrons 1.

Von den 26 Gemeindewahlen ſind gefallen auf

aktive Pfarrer 13, auf unſtändige Geiſtliche 13 ;

unter dieſen waren bisherige Verwalter der

Stellen 8

Ernannt wurden 18 Dekane und Pfarrer zu

Kirchenräten

esdienſtliches Leben .

1. Die Auswirkung der kirchlichen Arbeit hat

in erſter Linie im gottesdienſtlichen Leben zu

eigen . Der Gottesdienſtbe ſuch geſtaltete
in

den Berichtsjahren nach Prozenten berech⸗

tet folgendermaßen :
Unterſchied zwiſchen

1923 19183 1913 u. 1923

18,6 19,6 — 1,0

—

60
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Der Wert dieſer B zerechnung wird allerdings

dadurch ſtark beeinträchtigt , daß ſie auf einer ver⸗

alteten Volkszählung beruht . Doch wird man

wohl ſagen können , daß der Beſuch ſich ſeit 1918

mit geringen Schwankungen auf derſelben Höhe

gehalten hat . Die Auswirkung von Krieg und

Umſturz iſt zahlenmäßig ſehr unbedeutend . Es

kreuzen ſich hier wohl zwei Strömungen : die

zerſtörenden Einflüſſe der Kriegs⸗ und Nach⸗

kriegszeit und die langſam fortſchreitende Hin⸗

wendung zum Religiöſen in unſerem Volke .

Beide gleichen ſich bis jetzt etwa aus . Weit be

merkenswerter iſt , daß wie aus der unten mit

geteilten Zuſan nmenſtellung hervorgeht die

Steigerung des Kirchenbeſuchs weſentlich in den

Städten und den Induſtriegegenden ſtattfand ,

während die mehr landwirtſchaftlichen &Kirchen⸗

bezirke den ſtärtſten Rückgang aufweiſen . Das

erſtere iſt ſicher eine Folge der eindringlicheren

und beſſer geordneten Arbeit , die heute in den

Städten geleiſtet wird , zeigt aber auch , wie nötig

es iſt , gerade hier die zur Verfügung ſtehenden

Kräfte einzuſetzen .

Ahnlich liegen Verhältniſſe beim A bend⸗

mahlsbeſuch . Die Zahlen ſind hier folgende :

Unterſchied zwiſchen

1920 1921 1922 1923 1913 1913 u . 1923

13,7 45,9 46,6 46,2 44½ 18

Hier iſt und zwar ebenfalls ſeit 1918

geringfügig ſchwankende

Steigerung zu bemerken . Von 40,7 ſtieg die Zahl

der Abendmahlsbeſuchen auf 46,2 %. Die meiſten

Kirchenbezirke nehmen wie aus der folgenden

Zuſammenſtellung erſehen werden wolle an

dem Fortſchritt teil , vornehmlich wiederum die

ſtädtiſchen . Ein ſtärkerer Rückgang findet nur in

wenigen Kirchenbez irken , aber auch hier wieder

in den ausgeſprochen ländlichen ſtatt . Die Stei⸗

gerung wird wohl in erſter Linie auf die Ver⸗

mehrung und würdigere Geſtaltung der Abend —

mahlsgottesdienſte zurückzuführen ſein .

Zum Vergleich geben 1 wir eine Zuſammenſtel⸗

lung der Kirchgänger und Abendmahlsgäſte der

des Landes in den Jahren 1913

eine fortdauernde , nur

Kirchenbezirke
und 1923 .

Kirchgänger lin /o ) Abendmahlsgäſte ( in
„/0)

Kirchenbezirk
Ab⸗ be

9

2 5 5 bezw . 570 Ab⸗ bezw .

1913 1923 un5 19131923 —

Adelsheiinn
40,4 36,6 —38,8 72,5 66,7 —5,8

Rr
17,6 ſ20,6 ＋3,0 514 49,9

Boxberg
51,3 45,0 —6 . 3 90,5 82,„3 —8,2

Bretten
34,9 43,4 ＋8,5 55,6 556,3 ＋0,7

E . . . . . . . . . .
19,5 19,9 0,4 33,0 39,1 [ 46,1

Emmendingen
883 23 ＋1,2 51,8 54,8 ＋23,0

Eppingen
34,7 31,0 —3,7 58,3 57,4 —0,9

Freiburg
22,3 18,5 —3,8 45,5 46,340,7

Heidelberg
SEEooö

34,840,0 4＋5,2

Hornberg
20,8 2 ' 2,1 ＋1,3 58,6ê,UéU . vt58 0,2

Karlsruhe⸗Land
26, . 9 5 . . 49,9 ( 53,944 . 0

Karlsruhe⸗Stadt
I11 „

F

Konſtanz
19,925,8 ＋5,9 42,4 50,0 ＋7,6

Ladenburg⸗Weinheim 185,8s 28 50 %

Lahr
27,8 23,5 ³ —4,2 56,9 60,7 ＋3,8

—

—

—ę—
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Kirchgänger (in „ ) Abendmahlsgäſte ( in „/0)

191is 1923 Fumnahne 1518 106 N1
f

Lörrach * 207 18,4 19 40 , 42,6 q 425

Mannhem 6,4 6,9 0,5 21,6 26,4 ＋＋4,8

Nosbachkth . 32,428,5 —3,9 70,5 70,1 0, %

MIhemnmnßnßß . . . e 387 47,1 43,8 3,3

Neckarbiſchofsheinm 37,6 35,9 1,7 72,7 67,9 —4,8

Neckargemnnd 29 , 29,6 —0,2 72,5
Oberheidelberrrg 22,7 23,8 ＋171 61,7 72,1 10,4

Pforzheim⸗Land 25,4 26,4 P1,0 39,7 47,0 7,3

Pforzheim⸗Stadt 77 75ER 0,1 23,7 21,990 —1,8

Rheinbiſchofsheim 19,8 17,8 2. 0 44,9 46,4 P1,5

ochopfheim 20,8 17„4 —3 , 46,2 48,1 1,9

sheim 38,1 36,8 —1,3 7274 71,6 0,8

Wertheim 38,8 35,9 —2,9 73,3 74,5⁵⁶ J12

19,6 18,6 II 44,4 46,2 ＋1,8

2. Das führt auf die Ausgeſtaltung des

gottesdienſtlichen Lebens , dem unſere

Zeit beſondere Sorgfalt zuwendet . Auch hier

ſind mancherlei Fortſchritte zu verzeichnen . Zwar

die Frage des Kirchenbuchs iſt nicht weiter ge

diehen . Der Stand iſt derſelbe , wie ihn der

Hauptbericht von 1921 ( S . 17 ) geſchildert bet .

Dagegen hat die liturgiſche Konferenz für Baden

inzwiſchen wertvolle Arbeit geleiſtet und einen

liturgiſchen Anhang zum Geſangbuch fertigge —

ſtellt , der der Landesſynode vorliegt und von

dem wir nur wünſchen können , daß or zur Ein⸗

führung gelangen und ſich bald in unſeren Ge⸗

meinden einbürgern möchte .

Im Gottesdienſt einer größeren Zahl von

Gemeinden iſt — wie wir den Viſitationsberich —

ten entnehmen das geſungene Halleluja und

Amen eingeführt . Nicht wenige Gemeinden ( und

anſcheinend auch manche Geiſtliche ) ſtehen aller⸗

dings liturgiſchen Neuerungen durchaus ableh⸗

nend , vielfach muß man wohl ſagen : verſtändnis⸗

los gegenüber . Es ſei auch hier betont , daß es

ſich bei dieſen Dingen nicht um äſthetiſche Lieb⸗

habereien oder antiquariſche Neigungen einzel⸗

ner handelt , ſondern um das Bemühen , unſere

Gemeinden im Brennpunkt ihres religiöſen Le⸗

bens ſelbſttätiger und ſelbſtändiger zu machen .

Evangeliſche Gottesdienſte ſollen Gottesdienſte

der Gemeinde ſein , die ſie in Anbetung und

Bitte , Sammlung um das Wort der Schrift und

Bekenntnis zu Gott ſelber begeht und nicht nur

über ſich ergehen läßt .

Eine mehr liturgiſche Geſtaltung der Gottes⸗

ienſte läßt auch ihre Vermehrung möglich und

ür die Gemeinde erträglich erſcheinen . Eine

ſolche Vermehrung iſt aber eine Notwendigkeit ,

wenn das kirchliche Leben kräftiger und wir⸗

kungsreicher werden ſoll . Stets geſchloſſene Kir⸗

chentüren ſind eine Beförderung der Unkirchlich⸗

keit .

3. Weithin haben ſich — wie gleichfalls die

ſitationen ausweiſen — die ſelbſtändigen

—

—

——

Vi

) Da Dekanat Pforzheim⸗Stadt mit dem Bericht über die ſtatiſtiſchen Angaben im Rückſtand iſt , wurden

jeweils die Durchſchnittszahlen 1921 und 1922 eingeſetzt .
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ein

T ag

da

Abend

dieſen

Abendmahle am Gründonnerstag⸗

gebürgert . Sie ſollten nur nicht auf

beſchränkt bleiben , ſondern die Regel werden ,

mit dem Mahl des Herrn ſeine urſprüngliche

Stellung wieder zurückgegeben und das gottes⸗

dienſtliche Leben der Feſttage durch eine den

Stempel weihevoller Höhe tragende Feier be⸗

reichert werde .

4. Frühgottes

gottesdienſte wer

ten an den Sonnta zahlreich abgeha liten
ſonders ſcheint Karlsruhe hiermit wohl au

ſtattet . An anderen Orten täte eine weſentliche

Vermehrung not . Gottesdienſte für die

dernde Jugend in frühſter Morgenſtunde ſind

nur aus Mannheim ( Konkordienkirche ) bekannt .

Ob nicht auch Spätgottesdienſte um 11

Uhr vormittags da und dort eingerichtet werden

könnten , möchten wir zur Erwägung geben .

Eine Feierſtunde dieſe Zeit erſcheint unter

den heutigen Verhältniſſen als ein Bedürfnis .

Es iſt ein dringendes Erfordernis , daß auch die

evangeliſche Kirche ſich mehr und mehr gewöhnt ,

in dieſen Dingen den Anforderungen einer

neuen Zeit entgegenzukommen und den moder

nen Verhältniſſen gerecht zu werden .

5. Seit dem Jahre 1921 hat unſere

kirche einen Jugendſonntag eingeführt .

Der Frauenſonntag ſtammt ſchon aus dem

Jahre 1916 , alſo aus der Kriegszeit . Letzterer

wurde 1922 vom Dezember in den Oktober ver

enſte und Abend⸗di

rden in den grö Stãd

gen Be

ge

wan

Uum

Landes

legt . Er vermochte ſich nicht ſo einzubürgern wie

der Jugendſonntag , der vielerorts wie die

Viſitationsberichte ausweiſen zu einem rech

ten Gemeindefeiertag geworden iſt und jeden⸗

falls , wo der Wille und das Geſchick dazu vor⸗

handen iſt , zu einem ſolchen gemacht werden

kann . Möge er nur allenthalben im rechten

Geiſte gefeiert und hauptſächlich beachtet werden ,

heranwachſenden , nicht mehr ſchul⸗

Jugend gewidmet iſt und dieſe die

Feier ſein ſoll .

daß er der

pflichtigen

Trägerin de

Im Jahre 1923 wurde auf Anregung der

Reichsregierung der Verfaſſungstag ( 11 .

Auguſt ) erſtmals durch Gottesdienſt begangen ,

in den größeren Orten am Tage ſelbſt , ſonſt

meiſt an Sonntag . Im Jahre

1924 regte egierung an , den 3. Auguſt ,
als Tag der W

Kriegsbeginns , dem

Gedenken an die Gefallenen und die großen Op

fer , die das Volk im Kriege gebracht hat, zu wid

men . Dementſprechen wurde der genannte

Sonntag zu einer kirchlichen Gedächtnisfeier für

die Gefallenen ausgeſtaltet . Ob damit die viel

Frage der Einführung eines Toten —

ſonntags der nähergerückt iſt ,

bleiben .

Loöſung muß

offen

6. Wohl die e

dem Gebiet

die E eEli

Städten vermag ſie

zu bewegen , ein Bewe

indrucksvollſte Erſcheinung auf

Sdienſtlichen Lebens iſt z. Z.

Selbſt in größeren

zu Zeiten Maſſen

is , welche Anziehungskraft

ſie ausübt . verdienſtvollen Evange

liſationskomitee , das f dieſem Ge

biete tätig iſt , hat die Landeskirche nun auch , wie

ſchon erwähnt , eine eigene kirchliche Volks

die Anſtellung ei Evangeliſa

tors erhalten . Nach den uns zugekommenen

Nachrichten war ſein Wirken von recht geſegne

tem Erfolg . Daneben veranſtalten noch k

und außerkirchliche Gemeinſchaften Evangeliſa

tionswochen ſcheint jedoch die Gefahr

vorhanden bei dem übermaß ſolcher Veran⸗

ſtaltungen , wie es zu Zeiten wenigſtens vorhan

den war , die eine die andere um ihren Eindruck

bringt und ſchließlich eine Abſtumpfung der Ge —

müter eintritt . Ein Maßhalten und gegenſeitige

Rückſichtnahme erſcheint uns daher als ein drin⸗

gendes Bedürfnis .

des gotte

vang ſation .

wohl die

Neben dem

ſchon lange au

nes

irchliche

Es uns
8 85

daß

E. Arbeit der Kirche an der Jugend .

1. Die religiöſe Erziehung der Kin⸗

der hat , wie ſchon erwähnt , durch das mit dem

1. Januar 18 in Kraft getretene Reichsgeſetz

( VBl . 1921 99 f. ) ihre endgültige geſetzliche

Feſtlegung erhalten . Auf Grund dieſes Reichs⸗

geſetzes hat dann die badiſche Unterrichtsverwal⸗

22

D.



tung unter dem 19. Januar 1922 ( VBl . S. 25 )

be des Religionsunterrichts beſtimmt :

„ Eine Befreiung von der Teilnahme am Reli

nsunterricht hat zu erfolgen :

X. bei Kindern unter vierzehn Jahren :

wenn beide Eltern des Kindes leben , nur

auf übereinſtimmende Erklärung beider

Elternteile ,

b. wenn nur ein Elternteil Vater oder

Mutter lebt , auf deſſen A

c. wenn eine Entſcheidung ormund

ſchaftsgericht
8 8 Abſ . 2 des

jahr vollen

ne Zuſtim

erzehn Jahrent auf

fürchten , daß dieſe in ihrem

ch über § 19 Abſ . 3 der bad . Ver

faſſ 19 hinausgehende Vorſchrift vor

Schülern der Fortbildungs

cd erklaſſen der höheren Lehran

˖ 0 n d gegebenen Freiheit

Gebrauch rmehr rde . In der

Tat ſte dieſe beiden Schulgattungen einen er

heblichen Teil der Ablehnenden . Aufs Ganze

ſehen blieb aber ihre Zahl klein . Wir geben

in den Jahren 1920 1921 1922 1923 zuſam .

in den Volk en 51 4 11 18 114

höheren Lehranſtalten 17 20 12 14 63

tb hulen — 2 1 299 32

3 Iſ. 68 56 24 61 209

Beachtenswert erſcheint , daß es einzelne Schu —

zuch Mädchenſchulen , und in dieſen wieder

einzelne Klaſſen zu ſein pflegen , in denen ſich die

Neigung zur Ablehnung bemerklich macht . Hie

und da mag wohl das Ungeſchick eines Unterrich

tenden nicht ohne Einfluß ſein . Andernorts

liegt aber anſcheinend eine verſteckte Wühlarbeit

) Davon 7 von Handelsſchulen
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vor Doch bleiben ganze Gebiete , auch Groß

ſtädte mit ſtarkem kommuniſtiſchem Einſchlag ,

faſt völlig verſchont

2. Ungeklärt iſt immer noch die endgültige

Stellung von Kirche und chule im Reich

und damit auch in den Ländern . Das Reichs

ſchulgeſetz blieb bisher Entwurf , und es iſt nicht

abzuſehen , wann es auf dieſem Gebiet zu einer

Entſcheidung kommt Um evangeliſcherſeits

nichts zu verſäumen , ließ der 2. Deutſche Evang .

Kirchentag in Stuttgart im September 1921 eine

Kundgebung über die Stellung der evang . Kirche

zur Schule “ ausgehen , durch welche der evang .

Standpunkt feſtgelegt iſt und die künftighin für

die Haltung der evang . Kirchen Deutſchlands

maßgebend iſt und es auch für die evang . Abge

ordneten in den Parlamenten ſein ſollte . Wir

haben dieſe Kundgebung ſeinerzeit ( VBl . 1922

S. 31 f. ) bekannt gegeben . Die Stellung unſerer

Landeskirche zu den beſonderen Schulverhältniſ⸗

ſen Badens iſt durch die von der Landesſynode

des Jahres 1921 in ihrer 6. Sitzung gefaßte Ent

ſchließung ( Verhandlungen S . 38 ) bezeichnet

z. Auf dem Gebiete des Religionsunter

richtss ſind die Berichtsjahre vor allem bedeu

m geworden durch die neuen Lehrpläne , die auf

Oſtern 1922 eingeführt wurden . Aus Fachmän

nern beſtehende Ausſchüſſe nahmen die Bearbei

tung vor . Man ſchritt zunächſt zur Neuaufſtel
1lung des Lehrplans der Volksſchule . Ein zu

gleichen Teilen aus Theologen und Lehrern zu

ſammengeſetzter Ausſchuß bewältigte in verhält⸗

nismäßig kurzer Zeit in durchaus einträchtiger

Zuſammenarbeit die große Aufgabe . Die dabei

maßgebenden Geſichtspunkte waren :

I. Verteilung des Lehrſtoffs auf 8 ſtatt bisher

7 Schuljahre ;

II. Herausarbeitung eines Mindeſtlehrſtoffes
vor allem in bibliſcher Geſchichte und Kir⸗

chenlied und Freigabe des außerhalb dieſes

Mindeſtlehrſtoffes Vorgeſchlagenen ;

III. Auswahl des Stoffes für die einzelnen

Schuljahre nach der Faſſungskraft der Kin⸗



der , vor allem bei Kirchenlied und Choral

melodien ,

IV . Zuſammenfaſſung des geſamten 785 ——
der einzelnen Schuljahre unter einhei tlic

Geſichtspunkten und unter

der bibliſchen Geſchichte .
1

4. Auf der Grundlage dieſes Lehrplans bear

beitete ſodann ein zweiter Ausſchuß , der aus Re

ligionslehrern der höheren Lehran ſtalten

zuſammengeſetzt war , den Lehrplan für dieſe .

Auch dieſe , in vieler Hinſicht noch ſchwierigere

Arbeit ſchritt raſch voran . Der neue Lehrplan

baut ſich auf einem Lehrplan für die ſechsklaſſige

Realſchule auf . Dieſe Grundlage wurde gewählt ,

da erfahrungsgemäß die Mehrzahl der
i

auch der Vollanſtalten nach dem neunten Schul

jahr ( UU1II ) die Anſtalt verläßt . Ihnen ſollte vor

allem eine abgeſchloſſene religiöſe Bildun g mit

ins Leben gegeben werden . Der Lehrſtoff iſt der

etwas erweiterte und praktiſch ergänzte der

Volksſchule . Für die ' klaſſigen höheren Mãd

chenſchulen mußte dieſer Lehrplan noch etwas er

weitert werden durch eine ganz einfache Behand —

lung von Glaubens - und Lebensfragen . Es

wurde daher ein 18 — Lehrplan für die 2.

und 1. Klaſſe dieſer Schulen ( 9. und 10 . Schi 1
jahr ) aufgeſtellt . Für die 9klaſſigen Vollanſta

ten endlich , welche bis zum 12. Schuljahr reichen ,

wurde der Lehrplan der Realſchule als Unter —

ſtufe genommen und auf dieſer eine 0 IIl bis 01

Dumfaſſende Oberſtufe aufgebaut . er Grund ,

weshalb die Oberſtufe erſt bei 0 II angeſetzt

wurde , liegt einmal in der Tatſache , daß wie

ſchon erwähnt — nach UUlleine größere Anzahl

von Schülern regelmäßig abzugehen pflegt , dann

aber auch darin , daß der große Einſchnitt in der

jugendlichen Entwicklung erfahrungsgemäß in

der Mitte der Sekunden liegt . Wenn irgend an⸗

gängig , ſollte der Lehrplan darauf Rückſicht

nehmen .

Eine Unſtimmigkeit beſteht im Lehrplan für

höhere Schulen inſofern , als er eine Grundſchule

von nur 3 Jahren vorausſetzt . Das iſt eine Ab⸗

änderung des urſprünglichen Entwurfs , der 4

Jahre Grundſchule den reichsgeſetzlichen Beſtim⸗

mungen annahm . Sie wurde nötig ,

Schulbehörde vorläufig den

Eintritt 861 nach 3 Jahren geſtattet , ſodaß ein

Teil der Schüler , und zwar gerade die Begab —

teren , den Lehrſtoff des vierten Schuljahrs noch

weil die badiſche

nicht behandelt hat . Solange noch keine endgül

tige Entſcheidung über die erforderliche Anzahl

der in der Grundſchule zu verbringenden Jahre

getroffen iſt , wird es trotz mancher unleugbarer

Unzuträglichkeiten rätlich ſein , es bei der jetzigen

Verteilung des Lehrſtoffes zu belaſſen .

5. Die ſeit Jahrzehnten ſchwebende Frage der

Neubearbeitung der Religionslehr bücher

hat in den Berichtsjahren wenigſtens einen

Fortſchritt zu verzeichnen . Auf Erſuchen der

von 1921 war im ſelben Jahr ein

Ausſchreiben ergangen : „ Es möchten bis zum

Ende des 955 Katechismusentwürfe einge —

reicht werden , die einem kleinen Synodalaus

ſchuß zur Prüfung und Auswahl vorgelegt wer

den ſollten . “ Die letzte Entſcheidung behielt ſich

die Landesſynode vor . Dem Ausſchreiben wurden

er von der Landesſynode beſchloſſene

I. Inhaltlich : das wertvolle Gut der Refor

mationskatechismen ſoll nicht unbenutzt und die

Geſchichte des Unionskatechismus nicht unbeach —

tet bleiben .

II . Formell : der Katechismus muß weſentlich

kürzer als der bisherige , leicht faßlich und gut

behältlich ſein .

III . Allgemein : das ganze Büchlein ſoll den

erkenntnismäßigen
N

— — evang .

Glaubens darſtellen und zu einem freudigen Be⸗

kenntnis desſelben verhelfer

Über D78 weiteren 5
—

der Sache berichtet

der aus 7 n beſtehende Katechismus⸗

ausſchuß , der die Prüfung und Auswahl vor⸗
90

nahm , wie folgt :

„ Auf das Ausſchreiben des Oberkirchenrats

vom 8. 7. 1921 ſind 21 Entwürfe eingegangen , die

die Mitglieder der Kommiſſion einer gründlichen

Prüfung unterzogen . Die meiſten dieſer Ent⸗



eder vorgelegt wurde, fand

Stellen einige

K ompromiß rbeit

Landesſynode

Katechismusverhandlungen

nud das endlich ein für

brauchbares Buch

ieſen Entwurf der Landes
imiſſion empfiehlt

15

r im Druck vervielfältigte Entwurf ging

V. den Bezirks

ynoder irchengemeinderäten und Kirchenvor

inden zu und ſoll auch den Schulſynoden mit

iegt auch dieſem Hauptbe

ie Entſcheidung über ſ

inführung ſteht bei der Landesſynode

Der Religionsunterricht iſt nach den Wir

ren der Kriegs - und Nachkriegszeit nun wieder

en Land in geordneten Bahnen . Ob der

zahres keine weſentlichen Be

nträchtigungen bringen wird , muß unentſchie

den bleiben Die Religionslehrer , theo

logiſch wie ſeminariſtiſch gebildete , unterziehen

f hren nicht leichten Aufgaben mit Wil

ligkeit und Treue . Nur wenige der letzteren
11

n dem Religionsunterricht ablehnend gegen

ber. Niedergelegt haben ihn :

0 1 4 1992 111 Ime1920 1921 1922 1923 zuſammen
4 K 4 0 A8 ö0 4 4 21 Lehrer

inige Lehrer haben inzwiſchen den Rel

gionsunterricht wieder aufgenommen .

An den höheren Schulen erweiſt ſich die An

ſtellung von hauptamtlichen Religionslehrern

mehr und mehr als eine Die

Stundenzahl hat ſtark zugenommen . Die Pfarr

eiſtlichen der Städte ſind zurch ihre ſonſtige Ar

beit und den neu hinzukommenden Unterricht in

den Fortbildungs und Handelsſchu

len ſehr belaſtet . Es iſt nicht anders möglich , als

daß die Kirche ſich in beſonderes Katechetenamt

ſchafft 11 planmäßige und 8 nichtplanmäßige

Religionslehrer ſind z. Z. in den höheren Schu⸗

2

Das gleiche gilt vom Religionsunterricht in

der Fortbildungsſchule , in dem z. Z. 12 Reli⸗

gionslehrer hauptamtlich tätig ſind ( ſiehe oben

7. Zur tieferen Einfi in die Arbeit des

Religionsunterrichts ſollen die Schulſynoden

diener Die erſten fan 5 — im Jahr 1921 ſtatt ,

mit Rückſicht auf die dienſtlichen Verpflichtungen

Lehrer faſt durchweg unmittelbar nach Oſtern .

Sie fallen alſo im ſtrengen Sinne nicht mehr in
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dieſe Berichtszeit . Als Gegenſtand ihrer Ver —

handlungen war ihnen bezeichnet worden : „ Die

Auswahl der bibliſchen Geſchichten und der Ge —

ſangbuchlieder und ihre Verteilung auf die ver —

ſchiedenen Schuljahre . “ Es war dies Thema als

Vorbereitung auf die Bearbeitung des neuen

Lehrplans gedacht und die Ergebniſſe der Be

ſprechungen wurden denn auch , ſoweit dies bei

den weit auseinandergehenden Meinungen mög —

lich war , in den Beratungen des Lehrplanaus⸗

ſchuſſes ſorgfältig berückſichtigt .

Die Schulſynoden Jahres 1923 konn⸗

ten mit Rückſicht auf wirtſchaftliche Lage

der Landeskirche nicht in der durch die Ver —

faſſung gewünſchten Weiſe gehalten werden .

Auf die aus zahlreichen Kirchenbezirken ein⸗

gekommenen Eingaben hatte daher der Ober⸗

kirchenrat mit Zuſtimmung der Kirchenregie —

rung beſchloſſen , es nicht zu beanſtanden ,

wenn ein Bezirkskirchenrat mit Rückſicht auf

die die Kirchenkaſſe ſchwer belaſtenden Koſten

die Schulſynoden ausfallen laſſen ſollte . Es

wurde aber den Dekanaten empfohlen , an deren

Stelle eine freie Schulkonferenz treten zu laſſen

( VBl . 1923 S . 17 ) . Als Gegenſtand der Verhand

lung wurde vorgeſchlagen : „ Die methodiſche Be⸗

handlung der neu in den Lehrplan aufgenom⸗

menen Kirchenlieder . “ Von dieſer Möglichkeit

haben allerdings nur wenige Kirchenbezirke Ge —

brauch gemacht . Heidelberg und Mannheim hiel —

ten Schulſynoden ab , Baden , Lahr und Oberhei —

delberg freie Schulkonferenzen , alle — wie be —

richtet wird — mit recht befriedigendem Erfolg .

Im Jahre 1925 werden die Schulſynoden wieder

— diesmal , wie wir hoffen , ohne Störung — ge⸗

halten werden können . Auch ihnen ſoll , wie auf

der Landesſynode von 1921 angeregt wurde , nicht

ein allgemeines Thema über Theorie oder Me —

thode des Religionsunterrichts , ſondern eine ganz

beſtimmte praktiſche Frage als Verhandlungs —

gegenſtand aufgegeben werden .

8. über die Entwicklung der Dinge in der

Fortbildungsſchule iſt folgendes mitzu⸗

teilen :

des

die

1. Seit den Verhandlungen der ordentlichen

Landesſynode des Jahres 1921 über den Reli —

gionsunterricht in der Fortbildungsſchule auf

Grund Hauptberichts (ſ . Verhandlungen

S . 28 und Anlage 1 S . 20 ) hat die Ausführung

des ſtaatlichen Geſetzes vom 19. Juli 1918 , die

allgemeine Fortbildungsſchule betr . ( Fortbil⸗

dungsſchulgeſetz ) , auch
ſ

unſere Landes

des

ſoweit

kirche an dieſer Ausführung beteiligt iſt und bei

ihr mitwirken muß , ihren Fortgang genommen .

Im ganzen betrachtet iſt nach Mitteilung des

Unterrichtsminiſteriums das genannte Geſetz

nunmehr durchgeführt , in einer großen Anzahl

von Bezirken überhaupt reſtlos , in den andern

bedarf es nur noch einiger Ausbeſſerung und Er

gänzung der Einrichtung . Es ſind im Land etwa

350 Schulverbände gebildet und etwa 600 Lehr

kräfte vollbeſchäftigt . Davon 63 Lehrer und 116

Lehrerinnen in den Städten der Städteordnung

und 219 Lehrer und 190 Lehrerinnen in den übri

gen Schulen . Der Durchführung des Geſetzes

haben ſich nicht die großen Schwierigkeiten ent

gegengeſtellt , auf die man glaubte gefaßt ſein zu

müſſen ; wo nicht gegen die Erweiterung des

Fortbildungsſchulunterrichts Stimmung gemacht

worden iſt , konnte man vielmehr ein wachſendes

Verſtändnis für die erweiterte Jugendbildung

beobachten und es zeigt ſich bei den Knaben , daß

ſie an ihr , in dem Maß ſie in den Klaſſen Schul

jahren ) aufſteigen , Geſchmack finden . kon

feſſionellen Verhältniſſen wird nach Maßgabe

des § 34 des Volksſchulgeſetzes tunlichſt Rechnung

getragen , doch iſt Zahl der evangeliſchen

Lehrer , die ſich dem Fortbildungsſchulunterricht

zugewendet haben , nicht nur abſolut , ſondern

5

Del

die

auch relativ kleiner als die der katholiſchen ; wie

überhaupt der Bedarf noch nicht ganz gedeckt iſt .

Sind ſo in manchem Betracht die Verhältniſſe

noch nicht ganz fertig , ſo iſt doch anzunehmen ,

daß mit Schluß des laufenden Schuljahrs eine

das Fortbildungsſchulgeſetz , auch ſoweit die evan⸗

Statiſtik der Fortbildungsſchule herausgebracht

werden kann .

Dank dem Umſtand , daß der beharrliche Wille ,



geliſche Kirche in Frage kommt , auszuführen , ſich

durchſetzt , kann dieſe auf Mitteilungen des Mini

ſteriums beruhende , bef

urteilung

ſtreckt werden

riedigende allgemeine Be

auch auf Religionsunterricht er

evangeliſche Kirche iſt auf

biet vor einer drohenden üblen Bloß⸗

ſtellung durch Verſagung bewahrt worden . Ge

wiß iſt viel Rückſicht und Zuwarten geübt wor

den , aber das Seiten des Staats

anders . Die beiderſeitigen Referenten haben ſich

den

dieſem Ge

war auf nicht

gelegentlich einmal verſtändigt , daß gerade die

ſchonende und geduldige Handhabung der not

wendigen Maßnahmen der Sache erſichtlich am

meiſten förderlich ſei . Darum wird auch hier mit

Aufſtellung einer ins Einzelne gehenden

Statiſtik zweckmäßig bis zum Ablauf des Schul⸗

jahres gewartet .

bemerkenswert und erfreulich iſt

die Tatſache , daß die Zahl der Schüler , die ſich

dem Religionsunterricht in

ſchule entziehen , verſchwindend klein iſt und ſich

bis jetzt nur auf 32 beläuft . Erfreulich und dan⸗

kenswert iſt es auch , daß da , wo es nicht möglich

war , den geſamten Unterricht in die Hände der

Geiſtlichen zu legen , wie z. B. in Mannheim ,

ſich eine größere Zahl von Lehrern bereit gefun —

den hat mitzuwirken , natürlich gegen Vergü⸗

tung . Man wird ſich aber darauf einſtellen müf

ſen und hat es tatſächlich ſchon getan — daß

dieſer Unterricht in der Regel und ſozuſagen be

rufsmäßig von Geiſtlichen zu erteilen iſt , und es

wird darum , wie wir glauben , an die Errichtung
planmäßiger Stellen in den großen Städten , da

und dort auch für einen Bezirk gegangen werden

müſſen . Vor allem ſind aber die Dekanate vor

die Aufgabe geſtellt , die Organiſation der Fort⸗

bildungsſchule in ihren Bezirken genau im Aug

zu behalten und ernſtlich darauf hinzuwirken ,

daß der Religionsunterricht , wie wir das ſchon

des öfteren betont haben , im zeitlichen Zuſam —

menhang mit dem übrigen Unterricht , alſo in⸗

nerhalb allgemeinen Stundenplans erteilt

wird , erforderlichenfalls unter Anwendung der

ſog . Kurzſtunde . Wo ſich Schwierigkeiten er⸗

Beſonders

des

der Fortbildungs⸗
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geben , wären ſie im Benehmen mit den Kreis

ſchulämtern wegzuräumen

Im übrigen beziehen

über

auf die Bezirksſynoden von 1922 ( VBl . 1924 S. 12

Sp . 2 f. ) und machen nur noch wegen des Lehr

plans darauf aufmerkſam , daß

unterricht nicht in der günſtigen Lage iſt ,

eine jahrzehnte⸗ , um nicht zu ſagen jahrhunderte

auf die Auswir uns

führungen dieſen Gegenſtand im Beſck

Religionsdieſer

auf

lange Entwicklung zurückgreifen und ſie aus⸗

nützen zu können . Eine Ausſprache über den

Lehrplan zur Erwägung eines möglichen Fort

ſchritts auf dieſem Punkt wird eine weitere Auf

gabe ſein , die vorzuſehen iſt .

Um auch im allgemeinen der Einrichtung zu

dienen , wiederholen wir den dringenden Wunſch ,

daß evangeliſche Lehrer und Lehrerinnen ſich

zahlreich dem Fortbildungsſchulunterricht zu⸗

wenden möchten .

II. Schon während das Fortbildungsſchulgeſetz

noch vorbereitet wurde , konnte man äußern

hören , daß die Abſicht , der volksſchulentlaſſenen

Jugend einer ausgedehnteren

giös⸗ſittlichen Beeinfluſſung angedeihen zu laf

ſen , durch dieſes Geſetz nur unvollkommen er

reicht werde . Man wies darauf hin , wie gerade

in den Städten ein großer , vielleicht der größere

Teil dieſer Jugend die Fach⸗ ( Gewerbe

dels⸗ ) ſchulen beſucht und ſinngemäß die

den Segen reli

und Han

Einfüh

rung des Religionsunterrichts als Pflichtfach

auch auf dieſe Schulen ausgedehnt werden müſſe

Auch wir haben uns wiederholt ſo ausgeſpro

chen und gern wahrgenommen ,

gierung dieſem Gedanken nicht

ging daran , Gedanken zu

daß ſich die Re⸗

Sie

verwirklichen ,

nicht ohne dabei allerlej Beanſtandung von poli⸗

tiſcher Seite zu erfahren . Aber in dieſem Som⸗

mer Landtag ihren grundſätzlichen

Standpunkt dargelegt und ihre Maßnahmen be⸗

gründet . Der Auffaſſung des Miniſteriums , die

atz zuſammenfaſſen läßt , daß es gut

ligionsunterricht als Erziehungs⸗

achſchulen eingeführt wird , hat ſich

der Landtag angeſchloſſen und die dahinzielen

verſchloß .

dieſen

hat ſie im

ſich in dem

ſei , daß der 9 1ↄ1E

mittel in die F
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den Maßnahmen gebilligt , ſo daß dieſe Sache da

mit grundſätzlich erledigt iſt . Die neuen Lehr

pläne für die Fachſchulen , in denen die Religion

ſomit als Pflichtfach erſcheint , ſind ve der Re

gierung aufgeſtellt ; ſi erden in beiden Arten

der Schu ilen es ſind 63 Gewer nd 43 Han

j
1925 durchgeführt ſein .

td einigen Handels

uen hrpläne ſcho

zuge

die O

Ziel erreicht hat , uns Erf

len werde , damit auch die nötigen Maßnah

men treffen können .

Ein Anterſched zwiſchen Fortbildungs⸗ und

Fachſchule beſteht darin , daß jene unter dem Ge

ſichtspunkt der Volksſchule , dieſe unter dem der

Mittelſchule ( höhere Lehranſtalt ) betrachtet wird .

Darum wird der Religionsunterricht in den

Fachſchulen aus der Landeshauptkaſſe als per

ſönlicher der ſickch1215
und Ger

Beſoldungse

eine Wock

3
Bon

richts gilt dasſelb
bildungsſch ulen geN5691 iſt .

plan erſcheint nicht nötig .

831*

9. Auf die freie Jugendpflege legt un

ſere Kirche angeſichts der ungeheuren Bedeutung ,

die dieſe Arbeit für die kirchliche Zukunft hat ,

immer mehr Nachdruck . Die ynode von

1921 forderte alle Gemeinden , die

ſtädtiſchen auf , den kirchlichen Jugendvereinen

alle nur mögliche Unterſtützung zu gewähren

Kaum geht ein Viſitationsbeſcheid hinaus in

dem nich f
i

keit hing

landauf

mündlichen

meinderäten

denbei

Verhan

und

ungen mit den Eube ige

Kischengemelnee

darauf zu ſprecher Man kann älich noch

nicht ſage daß da alnt für dieſe

Arbeit ſchon allenthalben in den Kreiſen der

Kirchengenoſſe leicht ſogar nicht ein

mal bei ichen durchgedrungen ſei .

Die P den, meiſt ſchon bei der

ifung Beſcheiden auf

ihr J ˖ druck darauf

hingewieſe ht in der Probe

uſtzeit gerade auch auf dieſem Gebiete heimiſch

zu werden

Unſtreitig hat auch die Jugendarbeit ,

in de Städte 51 laber auch

d n den letzt ren erheblich

chritte gemacht
0

iſt ſie

u zum ſelbſt dteil der

tlichen Arbeit jedes Sprengels oder Ser

bezirks gewor die ſehr viel Zeit und Kraft

Uin Anſpruch nimmt . Daneben geht die Arbeit

Verbindung zur Kirche ſtehenden ,

Gemeinſchaften eng verbundenen

tigungen , die zum Teil ſtarke An

haben . Im ganzen waren am

in 11 auf dem Boden der evang .

tehenden Verbänden 17994 Ju

gen ‚ Alämbueh10 ſſen , eine ſchöne Zahl

n ſichbetrachtet , aber klein gegenüber den Scha

Fren des evangeliſchen Jungvolkes in unſerm

Land

Die oben erwähnten 11 Verbände ſind , einer

Anregung der außerordentlichen Generalſynode

von 1919 ( - Verhandlungen S. 49) folgend , ſeit

Dezember des genannten Jahres inem „ Aus⸗

ir evangeliſche Jugendpflege “ zuſammen⸗

9 n. Er hat ſich zunächſt die Eenbürgerung

e gemacht .

n V8

Hauptaudes Jug ENnidſonnta 88 3u
ſ

chiedenar·nart der ſo verſe zerbände*

Ei

fge

tig 1

eitpreddend kann der Zuſammenſchluß nur ein

loſer ſein . Die Selbſtändigkeit der Gruppen ſoll

unangetaſtet bleiben . Es iſt immerhin etwas ,

daß dieſer Zuſammenſchluß überhaupt möglich

war und gehalten hat .

Erſchwert wird dies naturgemäß dadurch , daß

einzelne Verbände einander gelegentlich ins Ar⸗
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eine 1 lung verbunden wurde

Sie hat reiche Erträgniſſe geliefert und wohl nicht

venig zur Durchhilfe beigetragen . Dankbar wo

en wir · r Gaben gedenken , welche die

Evangeliſchen des Auslandes unſeren Liebes

Die Diakonenanſtalt Beröa auf dem

Schwarzacherhof , die der Ausbildung von Ge

meindehelfern und Jugendpflegern gewidmet

war , mußte leider wieder eingehen , da in un

ſerer kleinen Landeskirche ſich genügende An

19

te zmöglichkeite für ie dort Ausgebilde

0 haff

2. 0 vicht A

§ N

uger enſten der größer

d mehr ern ſich 2

jauptamt geiſtliche

t denen noch zahlreiche Mitarbeiter

tig ſind . Von rößeren Städten iſt heute

noch im Rückſtand . Es iſt

Rahmen dieſes Berichtes unmöglich zu ſchil

ren, was alles hier an chriſtlicher Liebesarbeit

es liegt am Tage , wie tief

mit dem ſozialen Leben der

Segenwart , gerade auch mit den ſonſt ſchwer er

reichbaren Schichten der Großſtädte verbunden

hird und wie ihre Schätzung auch bei ſonſt Fern

ſtehenden dadurch ſichtlich ſteigt

In ihren landeskirchlichen Pfarr

ämtern hat die Kirche ſich ferner die Organe

chaffen , durch die ſie denjenigen Gemeinden

und Bezirken zu dienen vermag , die nicht imU

ene hauptamtliche Arbeiter7

f dieſen Gebieten anzuſtellen und durch die ſie

leich den Zuſammenhang mit den ſtaatlichen

id freien , ſozialen Zentralorganiſationen pfle

jen kann

Von beſonderer Wichtigkeit erſcheint

daß die Kirche die Zuſammenarbeit mit dem ſeit

langem mit ihr eng verbundenen Ba diſchen

Landesverein für Innere Miſſion

pflegt . Der Verein konnte am 15. Juni d. J .

ſein 75jähriges Jubiläum Durlach , ſeiner

Gründungsſtadt , bege nd fand bei dieſem

weg er fruchtbar ſozialen Wirk

ſamkeit warme Anerkennung auch ſeitens der

Kirche konnte dem durch

Not in ſeiner Bewegungs⸗

Verein dadurch eine

ſein , daß ſie ihren im Oktober

inte desjugendpfarrer das
es 2. Vereinsgeiſtlichen des Landesvereins

tübernehmen ließ . In ſeiner Hand liegt die

Leitung der vielſeitigen Jugendhilfe des Ver⸗
U

2⁴

fähigkeit ſehr gehemmten V
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eins . Da der Landesjugendpfarrer zugleich im

Vorſtande des Kindererholungsheims Heuberg
ſitzt , ſo iſt hier wirklich einmal eine einheitliche ,
mit der Kirche ganz verbundene Vertretung der

evangeliſchen Belange auf einem wichtigen ſozia⸗
len Gebiet erreicht .

4. Eine ähnliche Zuſammenfaſſung hat ſich
auch auf einem anderen Felde ſozialer Tätigkeit

als unumgänglich erwieſen . Durch Notverord —

nungen des Reiches und Ausführungsverord⸗
nungen des Landes wurde auf 1. April d. J . eine

neue einheitliche Fürſorge - und Jugend⸗
wohlfahrtsordnung geſchaffen . Das We⸗

ſen dieſer groß gedachten Maßnahme beſteht
darin , daß die ſozialen Aufgaben , mit denen bis⸗

her Reich , Länder , Kreiſe und Gemeinden befaßt ,
oder die bislang überhaupt nicht ſtaatlich geord⸗
net waren , neugebildeten Fürſorgeverbänden
übertragen wurden . Zu ſolchen Verbänden wur⸗
den jeweils die Gemeinden der 40 Amtsbezirke
zuſammengefaßt , während die 16 Städte mit über
10 000 Einwohnern je einen geſonderten Für⸗
ſorgebezirk bilden . Dieſen 56 Verbänden fiel zu :
die ſoziale Fürſorge für Kriegsbeſchädigte und

Kriegshinterbliebene , die Fürſorge für die Ren⸗

tenempfänger der Invaliden - und Angeſtellten⸗
verſicherung , die Fürſorge für die Kleinrentner
und die ihnen Gleichſtehenden , die Fürſorge für
Schwerbeſchädigte und Schwererwerbsbeſchränkte ,
die Fürſorge für hilfsbedürftige Minderjährige
und die Wochenfürſorge , während die Armenfür⸗
ſorge vorerſt bei den Gemeinden verblieb . Fer⸗
ner wurden den Fürſorgeverbänden auch die

Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe zugeteilt .
Es würde zu weit führen , wenn hier der ganze
Aufbau der Organiſation dargelegt werden ſollte .
Nur ſo viel ſei noch geſagt : In den Bezirksver⸗
bänden werden die Aufgaben der Fürſorge er⸗

ledigt durch den Bezirksausſchuß , in den ver⸗

bandsfreien Städten durch die Gemeindebehör⸗
den . Beide werden jedoch zu dieſem Zweck durch
Zuwahl von Vertretern der Verbände der freien
Wohlfahrtspflege und der Vereinigungen der

Hilfsbedürftigen ergänzt . Die Kirchen als ſolche

haben in dieſem Hilfswerk keine Stelle . Erſt

nachträglich wurde durch Statut beſtimmt , daß in

den Jugendämtern , die die Bezirksfürſorgever —
bände für ihre Bezirke zur Durchführung der

öffentlichen Jugendhilfe zu errichten gehalten
ſind , ein Geiſtlicher jedes Bekenntniſſes Sitz und .

Stimme hat . Sonſt hat man durchaus nur die

Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Auge .
Als Vertreter dieſer wurden vom Reich wie vom

Lande für die evangeliſche Seite die Innere Miſ —

ſion ( Zentralausſchuß und Landesverein ) , für
die katholiſche die Caritas anerkannt . Nun be⸗

ſitzt aber die Innere Miſſion in unſerem Lande

nicht den Ausbau nach unten hin , der es ihr er⸗

möglicht , die Vertretung in den Bezirksfürſorge⸗
verbänden zu übernehmen . Sie bedarf dazu der

Mithilfe der Kirche , für die es ihrerſeits nur er⸗

wünſcht ſein konnte , bei dieſer in das Volksleben

tief eingreifenden ſozialen Arbeit nicht ausge⸗
ſchaltet zu werden . Man kam daher — anknüp⸗
fend an Vorſchläge des Zentralausſchuſſes für
Innere Miſſion in Berlin — zu der Löſung , daß
Landeskirche und Landesverein miteinander

einen Evangeliſchen Wohlfahrtsdienſt bildeten ,
der die Belange der evangeliſchen freien Wohl⸗

fahrtspflege zu vertreten hat . Dieſer gliedert ſich
in den Evang . Landeswohlfahrtsdienſt , gebildet
aus 3 Vertretern der Kirche und 3 Vertretern
der Inneren Miſſion mit dem Sitz in Karlsruhe ,
und die Evangeliſchen Bezirkswohlfahrtsdienſte
in den 56 Fürſorgeverbänden des Landes , zu
denen die in der Wohlfahrtspflege tätigen evan⸗

geliſchen Vereinigungen , Anſtalten und Einzel⸗
perſönlichkeiten zuſammengeſchloſſen wurden . So

vermochte man , einen den vorliegenden Aufgaben
gerecht werdenden Aufbau zu ſchaffen .

Es kam vor allem darauf an , die Evangeli⸗
ſchen Wohlfahrtsdienſte in den Bezirken raſch zu
bilden . In ihnen ſollten möglichſt alle in ſozia⸗
ler Arbeit tätigen evangeliſchen Kräfte geſam⸗
melt werden , damit eine möglichſt einheitliche
Vertretung der evangeliſchen Sache erreicht und
die reichen , in unſerer Kirche liegenden Kräfte
für dieſe Arbeit nutzbar gemacht würden . Die
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Die

Bildung der Evangeliſchen Wohlfahrtsdienſte iſt

inzwiſchen überall erfolgt . Meiſt ſind auch die

Jugendämter ſchon gebildet . Das alles iſt aller⸗

dings in vielen , beſonders ländlichen Bezirken

zunächſt nur ein Rahmen , dem der rechte Inhalt

erſt gegeben werden muß . Wie die Arbeit in

Wirklichkeit ſich geſtaltet , ob es gelingt , die ſtar⸗

ken Kräfte evangeliſchen Glaubens und Lebens

zu einem wirkſamen Träger der ſozialen Arbeit

in unſerem Volke zu machen , daran hängt , wie

wir überzeugt ſind , die Zukunft nicht nur unſeres

Volkes , ſondern gutenteils auch unſerer Kirche .

—

Die enge Verbundenheit , in die zu dieſer Ar⸗

beit Kirche und Landesverein treten mußten ,

kommt darin zum Ausdruck , daß der mit der Ge —

ſchäftsführung des Wohlfahrtsdienſtes beſonders

befaßte 1. Vereinsgeiſtliche des Landesvereins

zum Landeswohlfahrtspfarrer ernannt wurde

und daß ein Mitglied der Behörde in dem Vor⸗

ſtand des Landesvereins Sitz und Stimme er⸗

hielt .

G. Schluß .

Die größte und fruchtbarſte Arbeit freilich

auch auf dem ſozialen Gebiet tut die Kirche , wenn

ſie ſich ihrer eigentlichſten Aufgabe , der Verkün⸗

digung des göttlichen Wortes mit ganzer Kraft

widmet . Hier fließen die Quellen , aus denen al⸗
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lein eine wirkliche Heilung der ſchweren ſozialen

Schäden der Zeit kommen kann . In eindrucks⸗

vollen Erinnerungsfeiern wurden wir in den

Berichtsjahren mehrfach an dieſe Wahrheit ge —

mahnt . Das Jahr 1921 brachte neben dem hun⸗

dertſten Gedenktag der Union die 400 . Wieder⸗

kehr des Tags von Worms , das Jahr 1922 die

Erinnerung an das erſte Erſcheinen der Luther —

bibel und das Jahr 1924 die Gedenkfeier für Kir⸗

chenlied und Geſangbuch . Dieſe Feiern , die in

allen Kirchen des Landes unter lebhafter Anteil⸗

nahme der Gemeinden begangen wurden , führ⸗

ten zurück in die großen erſten Tage unſerer

Kirche , da das Evangelium als eine Macht neuen

Lebens durch die Lande ging . Unſere Zeit , ſo

ſchwer und niederdrückend ſie auch nach vielen

Seiten ſein mag , iſt nicht minder groß . Ein

Neues will werden auf dem Boden unſeres Vol⸗

kes und unſerer Kirche . Dieſes Neue kann nur

geſund und lebenskräftig ſich entfalten , wenn es

emporwächſt aus den Tiefen des Evangeliums .

Dafür zu ſorgen iſt die Aufgabe der Kirche des

Evangeliums . Viel iſt ihr anvertraut . Möchte

ſie ſich bewähren und ihr das Lob ihres Herrn

werden , daß ſie treu geweſen ſei gegenüber den

Aufgaben einer neuen Zeit , ja daß ſie , wie in

den Tagen der Väter , über vieles geſetzt werde ,

weil ſie ſich Großem gewachſen zeigt .
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